
Erlass Löschmoratorium November 2011

Von: Johannes Filter

An: "Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern” <info@verfassungsschutz-mv.de>

Datum: 28. August 2019 20:12

Via: E-Mail

URL: https://fragdenstaat.de/a/165410#nachricht-416451

Betreff: Erlass Löschmoratorium November 2011 [#165410]

 

Antrag nach dem IFG M-V, LUIG, VIG - (vorab per E-Mail, parallel per Fax)

Sehr geehrte Damen undHerren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

- den Erlass zum Löschmoratorium im November 2011

In einem Widerspruchsbescheid zu einer anderen Anfrage schreibt Ihre Behörde:

"Ebenso weise ich darauf hin, dass seit November 2011 bis heute in einem Teilbereich des

Verfassungsschutzes ein Löschmoratoriumgilt.”

Quelle: https://fragdenstaat.de/anfrage/loschprotokolle-2011-und-

2012/415758/anhang//widerspruchsbescheid__geschwaerzt.pdf

Bitte senden Sie den Erlaß zu, auf den sich Ihre Aussage bezieht.

Dies ist ein Antrag auf Auskunft bzw. Einsicht nach $ 1 Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) bzw.

nach Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), soweit Umweltinformationen nach $ 3 Abs. 3 UIG

betroffen sind, bzw. nach $ 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen

Verbraucherinformation (VIG), soweit Verbraucherinformationen nach $ 2 Abs. 1 VIG betroffen sind.

Sollte diese Anfrage wider Erwarten keine einfache Anfrage sein, bitte ich Sie darum, mich vorab über

den voraussichtlichen Verwaltungsaufwand sowie die voraussichtlichen Kosten für die Akteneinsicht

bzw. Aktenauskunft zu informieren. Soweit Verbraucherinformationen betroffen sind, bitte ich Sie zu

prüfen, ob Sie mir die erbetene Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 VIG auf

elektronischem Wege kostenfrei gewähren können.

Ich verweise auf $ 11 Abs. 1 Satz 1 LIFG und bitte Sie, unverzüglich über den Antrag zu entscheiden.

Soweit Umwelt- oder Verbraucherinformationen betroffen sind, verweise ich auf $ 3 Abs. 3 Satz 1 UIG
bzw. 85 Abs. 2 VIG undbitte Sie, mir die erbetenen Informationen baldmöglichst, spätestens bis zum

Ablauf eines Monats nach Antragszugang zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, möchte ich Sie bitten, ihn an die zuständige Behörde

weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner

Daten an sonstige Dritte.

Ich möchte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und um eine Empfangsbestätigung
bitten. Vielen Dank für Ihre Mühe! N " a0 And
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Mit freundlichen Grüßen

Postanschrift

Johannes Filter
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